
KVT – Rundschreiben 6/2014

Amtliche Bekanntmachungen 

Änderungen zum 1. Januar 2014 

1. Umsetzung des Schiedsspruches vom 13. Mai 2014 in der Honorarverteilung

Der § 3 - Verteilung der Gesamtvergütung - wird um einen neuen Abs. (5) ergänzt:

... 

(5) Der ab dem 1. Januar 2014 gesamtvertraglich vereinbarte Anteil in Höhe von 0,54 % der MGV für 
Punktwertzuschläge bei Fachärzten wird dem Vergütungsvolumen des Grundbe trages gemäß 
Abs. (2) Punkt 6. Versorgungsbereichspezifischer Grundbetrag Pauschale fachärztliche Grund-
versorgung "PFG" zugeführt. 

Der § 9 Abs. (4) - Fachärztliches Vergütungsvolumen wird ergänzt:

(4) Von dem unter Berücksichtigung der Absätze (1) bis (3) zur Verfügung stehenden Honorar volumen wird 
entsprechend § 3 Abs. (4) ein Vergütungsvolumen für die Pauschale für die fach ärztliche Grundversor-
gung gebildet und steht für deren Vergütung (Beschluss Bewertungsaus schuss 311. Sitzung) zur  Ver-
fügung. Der Auszahlungspunktwert ergibt sich aus dem zur Verfü gung stehenden Vergütungsvolumen 
dividiert durch die Leistungsanforderungen. Die Pauschale für die fachärztliche Grundversorgung ist 
mindestens mit dem regionalen Punkt wert zu vergüten – das hierfür notwendige Vergütungsvolumen ist  
den Rückstellungen gemäß Abs. (5) e) zu ent nehmen. 

Darüber hinaus wird das zusätzliche Vergütungsvolumen gemäß § 3 Abs. (5) zur Ermitt lung des 
Punktwertzuschlages für die Pauschale fachärztliche Grundversorgung "PFG" herangezogen. 
Der Punktwertzuschlag ergibt sich aus dem zur Verfügung stehenden Vergütungsvolumen,  
dividiert durch die Leistungsanforderungen der Pauschalen fachärzt liche Grundversorgung 
"PFG". 

Eine Lesefassung des geänderten Honorarverteilungsmaßstabes finden Sie auf der Internetseite der KVT 
unter www.kvt.de. 


